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An das 
Bundesminist~ium für 
Umw~lt, Jugend und Familie 
Sdcrion III 

Stubenbasrei 5 
1010 Wien 

Ihra Nachricht -om 

ZL 47 3504/1 U·llI/9j96-Fü 

T~. 
VIRIAND DER 

l LI KTIlIZ IT Ä T $W '11I(~ 

Ö STE IRE ICH 5 

Unser Z!!id,er1 

DlLS/Ha 

Wioo, grn 

DipL-Ing. Ldlottki. Z3J (H. Mai 1996 

Novellentwurf eines Bundesgesetzc!. mit dem das Ahfallwirtschaftsgesett geändert wird 
(Abfallwirtscharugesetz-Novdle 1996) 

Wir danken für die Übermitdung des obigen Gesetzesentwurfes und erlauben uns, hierzu Stellung 

zu neh men wie folgt: 

Zu § 2 Abs 5: 

Im Interesse einer einheitlichen Rechtsspra<:be sollte in Ziff~r 2~ 3 und 4 anstatt der Worte 

"brennbar" bzw ... entzündbar" das Wort .. entzündlich" (vgL § 2 Abs. 5 Ziff. 5 Chem\kaliengeserz) 

verwendet werden. 

Zu §. 5 Abs. 2: 

In Folge eines redaktionellen Irrtums wurde anstart des Worrbegriffes .,Bundes-Abfallwirtschafts-

plan" das Wort otBundesabfallwirtschaftspluz'" verwendet. 

BrClhm~plo~ 3 
A-l041 Wien 

Postfach 123 
DVR 04:l2100 

r.lef~ 
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Zu § 7 Ab,. 12: 

Im ersten Satz sollten die Wortfolgen "und Herkunft" sowie .. keine nachweisbaren<4 entfallen, da 

zum einen die Herkunft der kompostierten Materialien unerheblich ist, zum anderen die Nach

weisbarkeitsschwelle in Anbetracht der ständigen in Verfeinerung befindlichen Meßtechniken 

immer weiter absinkt. A.nstelle der Nilchweisbarkeit hätte eine Prozentangabe oder Verhältnis

mäßigkeitsregelullg (Aufwand der N!essung als Maßstab) zu treten. 

Zu §l5 Abs. 1a: 

Da im Falle der Kontaminierung der gesamte Abfall als gefilirlicher Abfall anzusehen wäre und 

eine Schlüsselnummer gegeben ist, könnte der gesamte Absarz 1a entfallen. 

Zu § 15 Abs. 5Ol: 

Problemstoffe sind gefihrlichen Abfälle.n im Hinblick auf das Gefahrdungspotential und die da

her erforderliche besondere Behandlung gleichgestellt. Daher ist nicht einzusehen, daß ein Ge

schäftsführer einer nicht der Gewerbeordnung 1994 unterliegenden öffentlichen Sammelstelle 

geringere Ke.nntnisse und Fähigkeiten nachweisen muß, als ein Geschäftsführer einer der Gewer-

beordnung 1994 unterliegen Betriebsanlage. • 

Der Geschäftsführer einer nProblemstoffsöl.tUIllelsrdle" soll den gleichen .~,llfol'derullgell genügen, 

wie der abfallrechtlic:he Geschäftsführer gemäß § 15, weshalb Abs. 5a zur Giinze entfallen sollte. 

Zu § 1S Abs. 6: 

Wenn nicht innerhalb von drei Monaten die Bestellung und die Namhaftmachung eines neuen 

Geschäftsführers erfolgen sollte, erlischt die Erlaubnis. Diese Sanktionsmäglichkeit erscheint zu 

3/ AWGmLL,:JOC 
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hart. Um Zu gewährleisten, daß die Bestellung und di~ Namluftmachung n:c:htzeitig durchgeführt 

werden. würde auc:h eine entsprechende Strafbesrimmung ausreu:hen. 

Zu § 29 Abs. 1: 

Nach dem derzettigen Wortlaut des § 29 Abs. 1 sind nur die Errichrung, eine wesendiche .Ande

rung oder die Inbetriebnahme bestimmter l\.11lagen ge.1ldlmigungspflichtig. Durch diese Novelle 

sollen nun auch der Bestand sowie der Betrieb soldler Arlkgen gendtmigungspflichtig werden. 

Diese Bestimmung würdeiedenf"alls rur die Aschedepoll1en bei in kohlebefeuerten Warmekraftwer

ken anfallenden Reststoffen eine nachträgliche Genchmigungspilicht nach den Bestimmungen des 

AWG mit sich bringen. 

Durch das gemäß § 29 AWG nachträglich durchzuführende Gendlmigungsverfahren würde sich 

für die ordnungsgemäß betriebenen und den gesetzlichen Bestimmungen elltsprechenden Depo

nien der KraftwerksgeselJschaftell lücht llUr ein ,mfwendiges Verfahren ergeben, sondern auch eine 

erhebliche Rechtsunsicherheic hinsichtlich des weiteren Bestandes der Deponien eintreten. 

Wie Wlr berein in der Stellu1lgnahme unseres Verbandes zum Entwurf über die >Jovellierung des 

Alt.Lurensanierungsgesetzes (SAL 41.iOOO/13·II/1;'96-210) ausgeführt haben, wurden bei der Instal-
• 

lierung der Emschwefelungsverfahrell für Kohlekraftv:erke m.it hohem Investitionsaufwand enor-

me .~strellgullgell unternommen, um einen Resrsroff als Rückstand zu erhalten. der als nicht 

gefährlicher Abfall eingesruft werden ulld unbedenklich abgelagert werden kann. Die mit der 

gegenständlichen Neuregelung verbundene Rechtst.:·lsichl!!rheic würde unter Umständen den 

Bestand solcher Kraftwerke gefährden und die entsprechenden sozial- und repocalpolirischen 

Folgen nac:h sich ziehen. 

3/:\WGS'rELLDOC 
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Im übrigen weisen wir darauf hill, daß die beabsichtigte .Ä.nderung des § 29 Abs. 1 auf ei.nen Ein

griff in bestehende Rechte hinausläuft und deshalb verfassungsrec.~tlich bedenklich erscheint, wes

balb sich Mitgliedsunternehrnen unseres Verbandes rechtliche Schritte vorbehalten. 

Zu § 29 Abs. la: 

Unbeschadet den Ausführungen des § 29 Abs. 1 sollte im Sinne der weitestmäglichen Erleic:hte

rung der Anpassung bestehender Deponien an den Stand der Technik eine derartige Anpassung 

hinsichtlich der umschriebenen" Wesendichkeit" !liehe an die Zustimmung Dritter gebunden wer

den. Der Halbsatz .. soweit dadurch nicht fremde Rechte ohne Zustimmung des Betroffenen in 

.>\nspruch genommen werden" sollte demnach entfallen. 

Zu § 45 Abs. 6<1 und 6c: 

Die Forderung. bis 1. Jänner 1997 ein Abfallwinschafcskollzept auch für l\nlagen, in denen ZUm 

1. Juli 1996 mehr als 50 Arbeitnehmer beschäftigt siud, zu erstellen, bewirkt, daß viele größere 

Unternehmen zusätzlich fur A,nlagenbereiche mir mehr als 50 Arbeitnehmer Abfallwirtschaftskoll

zepte erstellen müssen. Dies wäre neben einem erheblichen Arbeitsaufwand auch mit einem Über

sichtsverlust sowohl für das Unternehmen als auch für die Behörde verbunden. Wir schlagen da

her vor. daß die vom Gesetzgeber geforderte zusätzliche Erfassung kleinerer Anlagenbereiche bei 

größeren Unternehmen auch im Rahmen der gemäß § 46 Abs. 6c angeführten dreijährigen fort

schreibung des Abfallwirtschaftskonzeptes erfolgen kann. 

J/ AWGS'I'EI.L.DOC 
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Weiters regen WIr an, daß im Absatz 6, bezüglich der FortschreIbung von Abfallwirtschaftskonzep. 

ten für Betriebe mir einem erfolgreicll absolvierten Ök~Audit Erleichterungen vorgesehen werden. 

Wir ersuchen um Berücksichtigung unserer Vorschläge 

Mit freundlichen Grüßen 

VERBAND DER ELEKTRIZITÄTSWERKE ÖSTERREICHS 

Der Geschäftsfiihrer. 

,I 
" 

(Gen. Dir. Dr. Rudolf GRUBER) 

.ljAWGSTEI,.LDOC 
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